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V o r l a g e 

an den Bau-, Umwelt- und Werkausschuss 
 
Förderung ökologisch vorteilhafter Einzelvorhaben; 
Förderantrag des Sportfischervereins für eine Naturschutzmaßnahme am 
Gewässerbiotop oberhalb des Waldbades 
 

Der Sportfischerverein Helmstedt und Umgebung e.V. plant ergänzende Renaturierungs- 
und Pflegemaßnahmen an einem Gewässerbiotop nördlich des Waldbades. Für diese 
Maßnahmen ist der Stadt anliegend beigefügter Förderantrag vorgelegt worden, mit dem 
eine Zuwendung in Höhe von 900 € erbeten wird. Die beantragte Fördersumme deckt im 
Wesentlichen die kalkulierten externen Kosten, die Gesamtrealisierung soll durch  
Eigenleistungen der Mitglieder ergänzt werden. Der Sportfischerverein hat in der 
Vergangenheit an verschiedensten Gewässern der Stadt Helmstedt Naturschutzarbeiten 
geleistet und die Stadt bei Unterhaltungsarbeiten unterstützt. 
 

Die nun geplanten Maßnahmen sind entsprechend Punkt 8 der städtischen Förderrichtlinie  
förderfähige Naturschutzmaßnahmen (Anlage und Pflege besonders wertvoller 
Biotopflächen bzw. Renaturierung und/oder standortgerechte Bepflanzung von Gewässern) 
und kann gemäß Punkt 11.7 jeweils mit bis zu 30% der nachgewiesenen Kosten (maximal 
1.500 €) gefördert werden. In vergleichbaren Fällen (z.B. Fledermausprojekt des NABU) ist 
allerdings auch eine „Projektförderung“ entsprechend Punkt 1.4 der Richtlinie gewährt 
worden, die besagt: 
„Nicht gesondert in der Förderrichtlinie aufgeführte ökologisch vorteilhafte Einzelvorhaben, 
deren Förderung im Interesse der Fördergrundsätze geboten erscheint, können auf 
Veranlassung des BUWA der Stadt Helmstedt gleichfalls gefördert werden.“ 
 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die geplante Maßnahme sehr sinnvoll und sollte unter 
Berücksichtigung vergleichbarer Fördermaßnahmen für Helmstedter Vereine (z.B. 
Förderanträge des HSV Helmstedt und des TSV Helmstedt (jeweils 13.000 DM für eine 
Regenwassernutzungsanlage) und der Kreisgruppe Helmstedt des NABU (Förderung für die 
Beschaffung einer Teleskop-Leiter, eines Fledermaus-Detektors und von Material zum Bau 
von ca. 30 Fledermauskästen bis zu 100% der nachgewiesenen Rechnungsbeträge, mit 
einer Begrenzung auf maximal 755,00 €) erfolgen. Da eine Förderung des Gesamtprojektes 
nach Punkt 1.4 unserer Richtlinie der Verwaltung sachgerecht erscheint, wird der Antrag zur 
Beratung und Entscheidung vorgelegt. Im Haushaltsjahr 2010 liegen bisher 2 weitere 
Förderanträge vor (Stand 31.03.2010) für die Fördermittel in Höhe von 517,00 € beantragt 
worden sind. Der Haushaltsansatz 2010 beträgt 4.000,00 €. 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Für den Antrag des Sportfischervereins Helmstedt wird eine Projektförderung entsprechend 
1.4 der Fördergrundsätze der städtischen Richtlinie bewilligt. Es erfolgt eine Förderung für 
Maschinen- und Materialkosten bis zur Höhe der belegten Rechnungsbeträge, mit einer 
Begrenzung auf maximal 900,00 €. 
 
In Vertretung 
 
gez. Junglas 
 
(Junglas) 
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